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Bebauungspläne.
Vortrag, gehalten am Kurs über Gemeindeingenieuraufgaben,

14. Oktober 1914, E. T. H. Zürich, von Arch. Hyppenmeier, Chef des

Bebauungsplanbureau der Stadt Zürich.
(Schluß.)

Grün- und Freiflächen.
Die Erhaltung der natürlichen Grüngebiete bildet die

selbstverständliche Voraussetzung einer gesunden Freiflächenpolitik. Es wäre
selten möglich, sie durch Neuanlagen auch nur annähernd zu ersetzen.
Hiezu sind ebenfalls die größeren Privatbesitze zu zählen. Diese vor
Zerstückelung und Spekulation zu schützen, bedarf oft großer
Bemühungen seitens der Behörden, des Heimatschutzverbandes und
anderer Korporationen. Das Gerippe für die Gestaltung des Freiflächensystems

baut sich auf den großen, natürlichen Grüngebieten auf und
ihre Verbindungen untereinander und mit den Neuanlagen ergeben
oft die vielbegangenen und lohnenden Promenaden und Wanderwege.
Der Schutz der Wälder ist in der Schweiz durch das eidg. Forstgesetz
gewährleistet.

Bachläufe, Seeufer, sowie Teiche und Wälder, die mitunter wegen
ihres hohen Grundwasserstandes für die Bebauung nicht in Frage
kommen, sind auf alle Fälle der Oeffentlichkeit zugänglich zu machen.
Grünflächen müssen beizeiten im richtigen Ausmaße festgesetzt werden,
da ihre spätere Anlage unverhältnismäßig teurer zu stehen kommt.
Sie sind entweder zu erwerben oder im Sinne eines Bauverbotes zu
entschädigen. Die Anlage von Freiflächen hat natürlich nicht den Sinn,
daß z. B. unbedingt eine durchgehende Promenade einem Seeufer nach
zu verlaufen hat und daß nicht unterzwischen größere Privatsitze an
den See stoßen dürfen. Auch die Tobel können zu Promenaden ausgebaut
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